
– 127 –

Amtsblatt
für den Landkreis Uelzen

30. Oktober 2015

Inhalt

Herausgeber: Landkreis Uelzen, 29507 Uelzen, Postfach 1761, 29525 Uelzen, Veerßer Straße 53, Telefon (05 81) 82-0
Druck und Verlag: Allgemeine Zeitung der Lüneburger Heide, 29525 Uelzen, Gr. Liederner Straße 45, Telefon (05 81) 8 08-91 100
Die Einrückungsgebühren pro mm (92 mm breit) betragen -,34 €. Einzelexemplare können zum Preis von -,50 € vom Verlag bezogen werden.
Alle zur Veröffentlichung bestimmten Einsendungen sind nicht an den Verlag, sondern an den Landkreis Uelzen zu richten.

Bekanntmachung des Landkreises Uelzen

2. Satzung zur Änderung der Satzung über  
die Abfallentsorgung im Landkreis Uelzen  
vom 29. März 2011 ...........................................................127–129

Öffentliche Bekanntmachung ...................................................130

Bekanntmachung der Städte, Samtgemeinden 
und Gemeinden

Feststellungsvermerk ...............................................................130

S a t z u n g 
über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 NKAG für 
straßenbauliche Maßnahmen in der Gemeinde Weste ....130–133

Bekanntmachung der Gemeinde Wriedel über den  
Bebauungsplan „Bahnhof Brockhöfe, 1. Teilabschnitt“  ..........134

44. Jahrgang Nr. 20

Bekanntmachung des Landkreises Uelzen

2. Satzung zur Änderung der Satzung über  
die Abfallentsorgung im Landkreis Uelzen  

vom 29. März 2011

Der Kreistag des Landkreises hat in seiner Sitzung am 06. Okto-
ber 2015 die folgende Satzung beschlossen. Rechtsgrundlagen 
sind:

– §§ 10, 11, 13 und 111 des Niedersächsischen Kommunalver-
fassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. 
GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 16. Dezember 2014 (Nds. GVBl. S.434) in Verbindung 
mit § 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes 
(NKAG) vom 23. Januar 2007 (Nds. GVBl. S. 41). zuletzt ge-
ändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Juli 2012 (Nds. 
GVBl. S. 279)

– § 20 Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Siche-
rung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen 
(Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG) vom 24. Februar 2012 
(BGBl. I S. 212), zuletzt geändert durch § 44 Absatz 4 des 
Gesetzes vom 22. Mai 2013 (BGBl. I S. 1324) 

– §§ 6 Abs. 1, 11 Abs. 1 und Abs. 2 und 12 des Niedersäch-
sischen Abfallgesetzes (NAbfG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 2003 (Nds. GVBl. S. 273), zuletzt geän-
dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 31. Oktober 2013 (Nds. 
GVBl. S. 254)

– § 7 Satz 4 der Verordnung über die Entsorgung von ge-
werblichen Siedlungsabfällen und bestimmten Bau- und Ab-
bruchabfällen (Gewerbeabfallverordnung - GewAbfV) vom 19. 
Juni 2002 (BGBl. I S. 1938), zuletzt geändert durch Artikel 5 
Absatz 23 des Gesetzes vom 24. Februar 2012 (BGBI. I S. 
212).

Die Satzung über die Abfallentsorgung im Landkreis Uelzen vom 
29. März 2011, zuletzt geändert durch die 1. Änderungssatzung 
zur Satzung über die Abfallentsorgung im Landkreis Uelzen vom 
18. Dezember 2012 wird wie folgt geändert:

A.

Neufassung § 4 Abs. 1

§ 4 Abfallverwertung
(1)  Im Landkreis Uelzen wird mit dem Ziel einer Abfallverwertung 

und Schadstoffminimierung eine getrennte Entsorgung fol-
gender Abfälle durchgeführt:

 1. Kompostierbare Abfälle aus Haushaltungen und Gärten  
(§ 5), 

 2. Altpapier (§ 6), 
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 3. Altkleider (§ 7),  
 4. Altglas (§ 8), 
 5. Sperrmüll sowie sperriger Baum- oder Strauchschnitt (§ 9),
 6. Altholz (§ 10),
 7. Elektro- und Elektronikaltgeräte (§ 11),
 8. Problemabfälle aus Haushaltungen (§ 12), 
 9. sonstiger Restabfall und gewerbliche Siedlungsabfälle zur
    Beseitigung (§ 13), 10. Altmetall (§ 11 a).

B.

Neufassung § 5 Abs. 2

§ 5 Kompostierbare Abfälle
(2) Für kompostierbare Abfälle gilt abweichend von § 3 Abs. 2 

kein Benutzungszwang, soweit deren Entsorgung außerhalb 
von Abfallentsorgungsanlagen durch Rechtsverordnung zu-
gelassen ist. Kompostierbare Abfälle sind – wenn sie nicht 
vom Erzeuger kompostiert werden und wenn es sich nicht 
um sperrigen Baum- oder Strauchschnitt im Sinne von § 4 
Abs. 1 Nr. 5 handelt  – in den nach § 14 Abs. 1 dafür zuge-
lassenen Bioabfallbehältern bereitzustellen. Ein Einfüllen von 
kompostierbaren Abfällen in die Restabfallbehälter ist nicht 
zulässig.

C.

Neufassung § 9 Abs. 3 

§ 9 Sperrmüll sowie sperriger Baum- oder Strauchschnitt
(3) Sperrmüll wird einmal jährlich ohne besondere Anforderung 

abgefahren. Die Menge darf maximal 7 m³ pro Haushaltung 
betragen. Die Abfuhrtermine werden gem. § 27 bekanntge-
geben. Zudem wird Sperrmüll auf Anforderung des Abfall-
besitzers abgefahren. Sperriger Baum- oder Strauchschnitt 
wird ausschließlich auf Anforderung des Abfallbesitzers abge-
fahren. Die Anforderung nach Satz 3 oder Satz 4 kann telefo-
nisch angemeldet werden. Der Anfordernde erhält in der Re-
gel spätestens 5 Tage vor der Abholung eine Mitteilung über 
den Abholtermin.

D.

Neufassung § 11 Abs. 2

§ 11 Elektro- und Elektronikaltgeräte 
(2) Elektro- und Elektronikaltgeräte sind dem Landkreis im Rah-

men der bundesrechtlichen Vorschriften an den bekanntgege-
benen Sammelstellen zu überlassen. Großgeräte können auf 
Wunsch beim Abfallbesitzer abgeholt werden. In diesem Fall 
gilt das in § 9 Abs. 3 Satz 5 bis 6 und Abs. 4 Satz 1 beschrie-
bene Verfahren entsprechend.

E.

Neufassung § 11 a

§ 11 a Altmetall
(1) Altmetall im Sinne von § 4 Abs. 1 Nr. 10 sind alle Gegenstän-

de aus Eisen- und Nichteisenmetall (z. B. Fahrräder, Bleche, 
Rohre, Bettgestelle, Eisenstangen, Buntmetalle usw.), deren 
sich der Besitzer entledigen will. Nicht zum Altmetall gehört 
Dosenschrott, dieser ist entsprechend dem vorgesehenen 
Rücknahmesystem zu entsorgen. 

(2)  Altmetall aus privaten Haushaltungen ist, soweit es nicht im 
Rahmen der Sperrmüllsammlung gemäß § 9 eingesammelt 
wird, bei den Abfallentsorgungsanlagen gemäß § 22 anzulie-
fern.

F.

Neufassung § 14 Abs. 1

§ 14 Zugelassene Abfallbehälter
(1) Zugelassene Abfallbehälter sind:  
 Max. zulässiges Füllgewicht 
 1.  Bioabfallbehälter mit 120 l Füllraum  50 kg
 2.  Bioabfallbehälter mit 240 l Füllraum 100 kg
 3.  Restabfallbehälter mit 40 l Füllraum 50 kg
 4.  Restabfallbehälter mit 80 l Füllraum 50 kg
 5.  Restabfallbehälter mit 120 l Füllraum 50 kg
 6.  Restabfallbehälter mit 240 l Füllraum 100 kg
 7.  Restabfallbehälter mit 660 l Füllraum 250 kg
 8. Restabfallbehälter mit 1.100 l Füllraum 400 kg
 9.  Säcke für kompostierbare Abfälle mit 70 l Füllraum 10 kg
      mit entsprechendem Aufdruck des Landkreises
 10.Säcke für Restabfall mit 70 l Füllraum 10 kg
       mit entsprechendem Aufdruck des Landkreises 

Feste Abfallbehälter im Sinne dieser Satzung sind die in Satz 1 Nr. 
1 bis 8 genannten Abfallbehälter.

G.

Neufassung § 15 Abs. 1

§ 15 Durchführung der Abfuhr
(1) Die Restabfallbehälter mit 40, 80, 120 oder 240 l Füllraum 

sowie die festen Bioabfallbehälter werden in der Regel alle 
zwei Wochen geleert. Die Leerung der Restabfallbehälter und 
der Bioabfallbehälter erfolgt grundsätzlich im wöchentlichen 
Wechsel. Restabfallbehälter mit 40 l Füllraum können bei 
Grundstücken, die nur mit einer Person bewohnt sind, auf An-
trag alle vier Wochen geleert werden. Die Restabfallbehälter 
mit 660 oder 1.100 l Füllraum werden wöchentlich geleert. Der 
für die Abfuhr vorgesehene Wochentag wird gem. § 27 be-
kanntgegeben. Der Landkreis kann im Einzelfall oder für ört-
lich begrenzte Abfuhrbereiche einen längeren oder kürzeren 
Zeitraum für die regelmäßige Abfuhr festlegen.

H.

Neufassung § 20 Abs. 1, 2 und 3
§ 20 Gebührensätze
(1) Die Gebühren für die Entleerung der Restabfallbehälter setzen 

sich zusammen aus einer Grundgebühr und einer leistungs-
bezogenen Gebühr:

 (a) Die Grundgebühr beträgt jährlich für alle Restabfall -  
  behälter jeweils 60,00 €

 (b)  Die leistungsbezogene Gebühr beträgt jährlich für:
1. Restabfallbehälter mit 40 l Füllraum bei 4-wöchent-

licher Leerung     28,80 €                                                                                                
  (Summe: 88,80 €)
2. Restabfallbehälter mit 40 l Füllraum bei 14-täglicher 

Leerung 58,80 €
   (Summe: 118,80 €)
3. Restabfallbehälter mit 80 l Füllraum bei 14-täglicher 

Leerung 118,80 €
 (Summe: 178,80 €)
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4. Restabfallbehälter mit 120 l Füllraum bei 14-täglicher 
Leerung 178,80 € 

 (Summe: 238,80 €)
5. Restabfallbehälter mit 240 l Füllraum bei 14-täglicher 

Leerung 358,80 €
 (Summe: 418,80 €)
6. Restabfallbehälter mit 660 l Füllraum bei 7-täglicher 

Leerung 1.975,20 €
 (Summe: 2.035,20 €)
7. Restabfallbehälter mit 1.100 l Füllraum bei 7-täglicher 

Leerung 3.292,80 €
 (Summe: 3.352,80 €)

(2)  Die Gebühr für Bioabfallbehälter beträgt jährlich für:
       1. Bioabfallbehälter mit 120 l Füllraum bei 
 14-täglicher Leerung 38,40 €
     2. Bioabfallbehälter mit 240 l Füllraum bei 
 14-täglicher Leerung 77,40 €
(3) Die Gebühr für die Entsorgung von Restabfall unter Verwen-

dung von zugelassenen Restabfallsäcken beträgt für jeden 
Sack 4,00 €, die Gebühr für die Entsorgung kompostierbarer 
Abfälle unter Verwendung von zugelassenen Bioabfallsäcken 
beträgt für jeden Sack 1,50 €.

I.

Neufassung § 21 Abs. 1 Buchstabe d, g, j, l, n
§ 21 Gebühren für Sonderleistungen
(1) Für Sonderleistungen werden folgende Gebühren erhoben:
 d) Für die Abfuhr von Abfällen in Behältern auf besondere 

Anforderung beträgt die Gebühr bei einem
 Restabfallbehälter mit 240 l Füllraum je Entleerung 16,00 €
 Restabfallbehälter mit 660 l Füllraum je Entleerung 39,00 €
 Restabfallbehälter mit 1.100 l Füllraum je Entleerung 64,00 €
 g) Die Gebühr für die Annahme von Altöl beträgt je angefan-

genem Liter 0,50 €. Die Gebühr für die Annahme von ge-
brauchten Ölfiltern beträgt 0,50 €/Stück. Die Gebühr für 
die Annahme von Altölbehältern beträgt bei einem Fas-
sungsvermögen von bis zu 5 Litern 0,50 €/Stück und bei 
einem Fassungsvermögen von über 5 Litern 1,00 €/Stück.

 j) Die Gebühr für die Bereitstellung eines gereinigten Abfall-
behälters auf Anforderung des Nutzers im Tausch gegen 
den bisherigen Abfallbehälter beträgt für Behälter bis 240 
l Volumen 15,00 €/Behälter und für Behälter mit 660 l und 
1.100 l Volumen 25,00 €/Behälter.

 l) Die Gebühr für die Aufstellung, die Abholung oder den 
Tausch von Abfallbehältern beträgt pro Behälter 10,00 €. 
Eine Änderung pro Kalenderjahr ist kostenlos; dies gilt je-
weils für den Restabfall- und den Bioabfallbehälter. Aus-
nahmen können bei berechtigtem Interesse im Einzelfall 
zugelassen werden.

 n) Die Gebühr für die Bereitstellung eines Biofilterdeckels 
einschließlich Filtereinsatz für Bioabfallbehälter beträgt 
30,00 €. Für weitere Filtereinsätze ist eine Gebühr von 
8,00 € zu entrichten.

J.

Neufassung Anlage 2
Anlage 2 zu den Anlieferungsgebühren Entsorgungszentrum Borg 
gemäß § 22 zur Satzung über die Abfallentsorgung im Landkreis 
Uelzen

lfd. 
Nr.

Abfallart A b f a l l 
schlüssel

Gebühr je 
Gewichts
tonne in 

EURO

Gebühr 
bei An

lieferung 
bis unter 
200 kg  
in EURO

Gebühr 
bei Anlie

ferung
je Stück 
in EURO

1. Bauschutt: Beton, Ziegel, Flie-
sen, Keramik, Glas

17 01 01
17 01 02 
17 01 03 
17 01 07 
17 02 02

25,00 3,00

2. belasteter Bauschutt: Gemische 
aus oder getrennte Fraktionen 
von Beton, Ziegeln, Fliesen und 
Keramik, die gefährliche Stoffe 
enthalten

17 01 06 * 35,00 4,00

3. Holz 17 02 01 70,00 7,00

4. Glas, Kunststoff und Holz, die 
gefährliche Stoffe enthalten 
oder durch gefährliche Stoffe 
verunreinigt sind

17 02 04 * 182,00 19,00

5. kohlenteerhaltige Bitumenge-
mische

17 03 01 * 40,00 4,00

6. Bitumengemische mit Ausnah-
me derjenigen, die unter 17 03 
01 fallen

17 03 02 25,00 3,00

7. Boden und Steine, die gefähr-
liche Stoffe enthalten

17 05 03 * 35,00 4,00

8. Boden und Steine mit Ausnah-
me derjenigen, die unter 17 05 
03 fallen

17 05 04  
25,00

3,00

9. Dämmmaterial, das aus gefähr-
lichen Stoffen besteht oder sol-
che Stoffe enthält

17 06 03 * 250,00 25,00

10. asbesthaltige Baustoffe 17 06 05 * 120,00 12,00

11. Baustoffe auf Gipsbasis: z.B. Ri-
gips und Fermacellabfälle

17 08 02 60,00 6,00

12. gemischte Bau- und Ab-
bruchabfälle

17 09 04 182,00 19,00

13. Sandfangrückstände 19 08 02 25,00 3,00

14. Schlämme aus der Wasserklä-
rung

19 09 02 107,00 11,00

15. biologisch abbaubare  Abfälle 
(Garten- und Parkabfälle ein-
schließlich Friedhofsabfälle)

20 02 01 36,00 4,00

16. Stämme und Baumstubben mit 
einem Durchmesser > 20 cm

20 02 01 54,00 6,00

17. gemischte Siedlungsabfälle 20 03 01 182,00 19,00

18. Straßenkehrricht 20 03 03 30,00 3,00

19. Sperrmüll 20 03 07 182,00 19,00

20. Altreifen: 16 01 03

a) Pkw- und Motorradreifen ohne 
Felge

2,00

b) Pkw- und Motorradreifen mit 
Felge

5,00

c) Lkw-Altreifen bis 1,30 m Durch-
messer oder 0,40 m Laufflä-
chenbreite (nur ohne Felge)

15,00

d) Altreifen von Ackerschleppern, 
Erdbearbeitungsgeräten und 
Lkw mit einem Durchmesser 
über 1,20 m oder einer Breite 
über 0,40 m Laufflächenbreite 
(nur ohne Felge)

56,00

Die mit einem Sternchen (*) versehenen Abfallarten sind gefährlich 
im Sinne des § 48 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes. 

K.

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2016 in Kraft.

Uelzen, den 06. Oktober 2015

Landkreis UeLzen
gez. dr. Blume
Landrat
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Öffentliche Bekanntmachung

Mit Bekanntmachung vom 15. September 2015 im Amtsblatt für 
den Landkreis Uelzen wurde der Erörterungstermin für die von 
dem Antragsteller Herrn Peter Fehlhaber, Am Eichenhain 6, 29594 
Soltendieck, beantragte Genehmigung zur Erweiterung einer vor-
handenen genehmigungsbedürftigen Hähnchenmastanlage auf 
insgesamt 79.800 Tierplätze durch Errichtung eines Masthähn-
chenstalles mit 39.900 Mastplätzen auf dem Grundstück mit der 
Flurstücksbezeichnung 25 der Flur 2 in der Gemarkung Varbitz für 
Donnerstag, den 03. Dezember 2015, ab 09.00 Uhr, im Kreishaus, 
Raum 61/62, Veerßer Straße 53, 29525 Uelzen, festgelegt. 
Aufgrund einer unterbliebenen Veröffentlichung in der Allgemei-
nen Zeitung ist die Verlegung des Termins erforderlich. 
Der Erörterungstermin wird daher nunmehr wie folgt festgesetzt:

 Donnerstag, 14. Januar 2016, ab 09.00 Uhr
 Kreishaus, EG, Raume 61/62
 Veerßer Straße 53, 29525 Uelzen

Der Erörterungstermin ist öffentlich. Im Einzelfall kann aus beson-
deren Gründen die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden.

Einwendungen gegen das Vorhaben können noch bis einschließ-
lich zum 15. Dezember 2015 erhoben werden. Formgerecht er-
hobene Einwendungen werden auch bei Ausbleiben des Antrag-
stellers oder von Personen, die Einwendungen erhoben haben, 
erörtert werden.

Uelzen, 23. Oktober 2015
Landkreis UeLzen
der Landrat

Bekanntmachung der Städte, Samtgemeinden
und Gemeinden

Feststellungsvermerk

Es wird festgestellt, dass nach pflichtgemäßer am 15. Juni 2015 
abgeschlossener Prüfung durch die mit der Prüfung des Jahres-
abschlusses 2014 beauftragten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
„BRS Treuhand GmbH“, Nachtigallenweg 6, 30657 Hannover, die 
Buchführung und der Jahresabschluss sowie der Rechenschafts-
bericht des

Eigenbetriebes „Betriebliche Dienste Stadt Uelzen“ 
für das Wirtschaftsjahr 2014

den gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

Die Geschäftsführung erfolgte ordnungsgemäß. Die Entwicklung 
der Finanz- und Ertragslage, der Liquidität und Rentabilität geben 
zu Beanstandungen keinen Anlass.
Der Eigenbetrieb wurde wirtschaftlich geführt.

29525 Uelzen, den 21. Juli 2015

stadt UeLzen
rechnungsprüfungsamt
tietje
- komm. Leiterin -

Der Jahresabschluss wurde vom Rat der Stadt Uelzen in seiner 
24.Sitzung am 12. Oktober 2015 festgestellt.
Dem Bürgermeister und der Betriebsleitung wurde Entlastung 

erteilt und beschlossen, eine Verzinsung des Stammkapitals in 
Höhe von 15.340,37 € aus dem Jahresergebnis in Höhe
von 174.163,32 € an die Stadt Uelzen zu zahlen sowie die ent-
standene restliche Überdeckung in Höhe von 98.434,66 € aus 
dem ordentlichen Ergebnis in die Rücklagen des ordentlichen 
Ergebnisses einzustellen und die Überdeckung aus dem außer-
ordentlichen Ergebnis in Höhe von 60.388,29 € in die Rücklagen 
des außerordentlichen Ergebnisses einzustellen.

Der Jahresabschluss liegt nach § 129 (2) NKomVG und § 34 Eig-
BetrVO. vom Tage nach der Bekanntmachung an 7 Arbeitstagen 
zur öffentlichen Einsicht bei den Betrieblichen Diensten Stadt 
Uelzen, Bartholomäiwiesen 2, Zimmer 1.03 und im Rathaus im 
Bürgeramt in der Zeit von 8 bis 12 Uhr aus.

schlothane - Betriebsleiter

S a t z u n g

über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 NKAG für 
straßenbauliche Maßnahmen in der Gemeinde Weste

Aufgrund der §§ 10 und 111 des Niedersächsischen Kommu-
nalverfassungsgesetzes vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. 
S. 576) zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2014 
(Nds. GVBl. S. 434) und des § 6 des Niedersächsischen Kom-
munalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 23. Januar 
2007 (Nds.GVBl. S. 41) zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. 
Juli 2012 (Nds. GVBl. S. 279) hat der Rat der Gemeinde Weste in 
seiner Sitzung vom 16. August 2015 folgende Satzung beschlos-
sen:

§ 1

Beitragsfähige Maßnahmen

(1) Zur teilweisen Deckung seines Aufwandes für die Herstellung, 
Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung seiner öffentli-
chen Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Einrichtungen) 
erhebt die Gemeinde Weste – sofern Erschließungsbeiträge 
nach den §§ 127 ff BauGB nicht erhoben werden können – 
nach Maßgabe dieser Satzung Beiträge von den Grundstück-
seigentümern, denen die Möglichkeit der Inanspruchnahme 
dieser öffentlichen Einrichtungen besondere wirtschaftliche 
Vorteile bietet.

(2) Zu den öffentlichen Einrichtungen gehören auch die aus tat-
sächlichen oder rechtlichen Gründen mit Kraftfahrzeugen 
nicht befahrbaren Wohnwege und die anderen Straßen im 
Außenbereich, die die Gemeinde für den öffentlichen Verkehr 
gewidmet hat (§ 47 Nr. 3 NStrG).

(3) Die Gemeinde ermittelt den beitragsfähigen Aufwand jeweils 
für die einzelne Ausbaumaßnahme. Er kann den Aufwand 
auch hiervon abweichend für bestimmte Teile einer Maßnah-
me (Aufwandsspaltung) oder für einen selbständig nutzbaren 
Abschnitt einer Maßnahme (Abschnittsbildung) gesondert er-
mitteln.

(4) Inhalt und Umfang der beitragsfähigen Maßnahmen werden 
durch die  Gemeinde formlos festgelegt.

§ 2

Umfang des beitragsfähigen Aufwandes

Zum beitragsfähigen Aufwand gehören die Kosten
1. für den Erwerb (einschließlich aufstehender Bauten und Er-

werbsnebenkosten) der für die Herstellung, Erweiterung, Ver-
besserung oder Erneuerung der öffentlichen Einrichtungen 
benötigten Grundflächen; dazu gehört auch der Wert der von 
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der Gemeinde hierfür aus seinem Vermögen bereitgestellten 
Flächen im Zeitpunkt der Bereitstellung;

2. für die Freilegung der Fläche;
3. für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneu-

erung der Fahrbahn mit Unterbau und Decke sowie für not-
wendige Erhöhungen und Vertiefungen einschließlich der 
Anschlüsse an andere Straßen sowie Aufwendungen und Er-
satzleistungen wegen Veränderung des Straßenniveaus;

4. für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneue-
rung von

 a) Randsteinen und Schrammborden,
 b) Rad- und Gehwegen,
 c) Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen,
 d) niveaugleichen Mischflächen,
 e) Beleuchtungseinrichtungen,
 f) Rinnen- und andere Einrichtungen für die Oberflächen-

entwässerung der öffentlichen Einrichtungen, g) Bö-
schungen, Schutz- und Stützmauern, 

 h) Parkflächen (auch Standspuren, Busbuchten und Bushal-
testellen) und Grünanlagen soweit sie Bestandteil der öf-
fentlichen Einrichtungen sind;

5. für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneu-
erung von Wegen, Plätzen und Fußgängerzonen in entspre-
chender Anwendung von Nr. 3 

6. der Fremdfinanzierung;
7. die zum Ausgleich oder zum Ersatz eines durch eine beitrags-

fähige Maßnahme bewirkten Eingriffs in Natur und Landschaft 
zu erbringen sind;

8. der Beauftragung Dritter mit der Planung und Bauleitung,
9. für die vom Personal der Gemeinde und der Samtgemeinde 

Bevensen-Ebstorf für Maßnahmen nach § 1 Abs. 1 zu erbrin-
genden Werk- und Dienstleistungen.

§ 3

Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes

(1) Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen Ko-
sten ermittelt.

(2) Der Aufwand für
 1. Böschungen, Schutz- und Stützmauern,
 2. Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen,
 3. Ersatzleistungen wegen Veränderung des Straßenniveaus, 
     wird den Kosten der Fahrbahn zugerechnet.

§ 4

Anteil der Gemeinde Weste am beitragsfähigen Aufwand

(1) Die Gemeinde trägt zur Abgeltung des sich für die Allgemein-
heit aus der Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung 
ergebenden besonderen Vorteils von dem beitragsfähigen 
Aufwand den sich aus Abs. 2 ergebenden Anteil. Den übrigen 
Teil des beitragsfähigen Aufwandes tragen die Beitrags-
pflichtigen und die Gemeinde Weste soweit er Eigentümer 
oder Erbbauberechtigter eines berücksichtigungspflichtigen 
Grundstücks ist.

(2) Der zur Abgeltung der Inanspruchnahme der öffentlichen 
Einrichtung durch die Allgemeinheit auf die Gemeinde Weste 
entfallende Anteil am beitragsfähigen Aufwand beträgt:

1. bei öffentlichen Einrichtungen, die 
 überwiegend dem Anliegerverkehr dienen, 
 sowie bei verkehrsberuhigten Wohnstraßen 25 v.H.,
2. bei öffentlichen Einrichtungen mit starkem 
 innerörtlichen Verkehr
 a) für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand- 
  und Sicherheitsstreifen sowie Böschungen, 
  Schutz- und Stützmauern, Radwege, 
  Busbuchten und Bushaltestellen 60 v.H.,
 b) für kombinierte Rad- und Gehwege 50 v.H.,
 c) für Gehwege, Randsteine und Schrammborde,
  sowie für Grünanlagen als Bestandteil
   der öffentlichen Einrichtung 35 v.H.,

 d) für Beleuchtungseinrichtungen sowie 
  Einrichtungen zur Straßenentwässerung 50 v.H.,
 e) für Parkflächen (auch Standspuren) ohne
  Busbuchten und Bushaltestellen 30 v.H.,
 f) für niveaugleiche Mischflächen 50 v.H.,
3. bei öffentlichen Einrichtungen, die überwiegend  

dem Durchgangsverkehr dienen,
 a) für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand-
  und Sicherheitsstreifen sowie Böschungen 
  Schutz- und Stützmauern, Radwege, 
  Busbuchten und Bushaltestellen  70 v.H.,
 b) für kombinierte Rad- und Gehwege  60 v.H.,
 c) für Gehwege, Randsteine und 
  Schrammborde sowie für Grünanlagen 
  als Bestandteil der öffentlichen Einrichtung 45 v.H.,
 d) für Beleuchtungseinrichtungen sowie 
  Einrichtungen zur Straßenentwässerung  60 v.H.,
 e) für Parkflächen (auch Standspuren) ohne
  Busbuchten und Bushaltestellen 40 v.H.,
4.  bei Gemeindestraßen im Sinne von § 47 Nr. 3 NStrG,
 a) die überwiegend dem Anliegerverkehr 
  dienen 25 v.H.,
 b) die dem Anliegerverkehr und dem sonstigen 
  Verkehr dienen 60 v.H.,
5. bei Fußgängerzonen 30 v.H..

(3) Zuschüsse Dritter sind, soweit der Zuschussgeber nichts 
anderes bestimmt hat, zunächst zur Deckung der Anteile der 
Gemeinde Weste zu verwenden.

(4) Die Gemeinde Weste kann im Einzelfall vor Entstehen der 
sachlichen Beitrags-pflichten durch eine ergänzende Sat-
zung von den Anteilen nach Abs. 2 abweichen, wenn wichtige 
Gründe für eine andere Vorteilsbemessung sprechen.

§ 5

Verteilung des umlagefähigen Ausbauaufwands

(1) Der umlagefähige Ausbauaufwand wird auf die Grundstücke 
verteilt, von denen aus die Möglichkeit der Inanspruchnah-
me der ausgebauten öffentlichen Einrichtung oder eines be-
stimmten Abschnitts von ihr besteht (berücksichtigungspflich-
tige Grundstücke). Die Verteilung des Aufwandes auf diese 
Grundstücke erfolgt im Verhältnis der Nutzflächen, die sich für 
diese Grundstücke aus der Vervielfachung der maßgeblichen 
Grundstücksfläche mit dem nach den §§ 6 und 7 maßgeb-
lichen Nutzungsfaktor ergeben.

(2) Als Grundstücksfläche gilt grundsätzlich der Flächeninhalt 
des Grundstücks im bürgerlich-rechtlichen Sinn. Soweit Flä-
chen berücksichtigungspflichtiger Grundstücke baulich oder 
gewerblich nutzbar sind, richtet sich die Ermittlung des Nut-
zungsfaktors nach § 6. Für die übrigen Flächen – einschließ-
lich der im Außenbereich liegenden Teilflächen jenseits einer 
Bebauungsplangrenze, der Grenze einer Satzung nach § 34 
Abs. 4 BauGB oder einer Tiefenbegrenzungslinie richtet sich 
die Ermittlung des Nutzungsfaktors nach § 7.

(3) Als baulich oder gewerblich nutzbar gilt bei berücksichti-
gungspflichtigen Grundstücken,

 1. die insgesamt oder teilweise im Geltungsbereich eines Be-
bauungsplanes und mit der Restfläche innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen, die Gesamt-
fläche des Grundstücks;

 2. die über die Grenzen des Bebauungsplanes in den Außen-
bereich hinausreichen, die Fläche im Bereich des Bebau-
ungsplanes;

 3. die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB 
liegen und bei Grundstücken, die über die Grenzen einer 
solchen Satzung hinausreichen, die Fläche im Satzungs-
bereich;

 4. für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 
Abs. 4 BauGB besteht
a) wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang 

bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) liegen, die Gesamt-
fläche des Grundstücks,
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b) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich 
(§ 34 BauGB) und teilweise im Außenbereich (§ 35 
BauGB) liegen, die Fläche zwischen der öffentlichen 
Einrichtung und einer Linie, die in einem gleichmäßigen 
Abstand von 50 m zu ihr verläuft; 

 5. die über die sich nach Nr. 2 oder Nr. 4 lit. b) ergebenden 
Grenzen hinaus bebaut oder gewerblich genutzt sind, die 
Fläche zwischen der öffentlichen Einrichtung und einer Li-
nie hierzu, die in dem gleichmäßigen Abstand verläuft, der 
der übergreifenden Bebauung oder gewerblichen Nutzung 
entspricht;

(4) Bei berücksichtigungspflichtigen Grundstücken, die
 1. nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleich-

barer Weise nutzbar sind (z. B. Friedhöfe, Sport und Fest-
plätze, Freibäder, Dauerkleingärten) oder innerhalb des im 
Zusammenhang bebauten Ortsteils so genutzt werden,

 oder
 2. ganz bzw. teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen 

oder wegen entsprechender Festsetzungen in einem Be-
bauungsplan nur in anderer Weise nutzbar sind (landwirt-
schaftliche Nutzung),

ist die Gesamtfläche des Grundstücks bzw. die Fläche des 
Grund-stücks zugrundezulegen, die von den Regelungen in Abs. 
3 nicht erfasst wird.

§ 6

Nutzungsfaktoren für Baulandgrundstücke pp.

(1) Der maßgebliche Nutzungsfaktor bei berücksichtigungspflich-
tigen Grundstücken, die baulich oder gewerblich nutzbar sind, 
wird durch die Zahl der Vollgeschosse bestimmt.

 Dabei gelten als Vollgeschoss alle Geschosse, die nach lan-
desrechtlichen Vorschriften Vollgeschosse sind. Kirchenge-
bäude und Biogasanlagen werden stets wie eine Bebauung 
mit einem Vollgeschoss behandelt. Besteht im Einzelfall wegen 
der Besonderheiten des Bauwerks in ihm kein Vollgeschoss 
i. S. der Landesbauordnung, so werden bei gewerblich oder 
industriell genutzten Grundstücken je vollendete 3,50 m und 
bei allen in anderer Weise baulich genutzten Grundstücken 
je vollendete 2,20 m Höhe des Bauwerks (Traufhöhe) als ein 
Vollgeschoss gerechnet.

(2) Der Nutzungsfaktor beträgt bei einem Vollgeschoss 1,0 und 
erhöht sich je weiteres Vollgeschoss um 0,25.

(3) Als Zahl der Vollgeschosse gilt jeweils bezogen auf die in § 5 
Abs. 3 bestimmten Flächen bei Grundstücken,

 1. die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebau-
ungsplanes liegen (§ 5 Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 2),
a) die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige 

Zahl der Vollgeschosse;
b) für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollge-

schosse die Höhe der baulichen Anlagen festgesetzt 
ist, in Kern-, Gewerbe-, Industrie- und Sondergebieten 
i. S. von § 11 Abs. 3 BauNVO, die durch 3,5 und in allen 
anderen Baugebieten die durch 2,2 geteilte höchstzu-
lässige Gebäudehöhe, wobei bei Bruchzahlen bis 0,49 
abgerundet und bei Bruchzahlen ab 0,5 auf ganze Zah-
len aufgerundet wird;

 c) für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollge-
schosse noch die Höhe der baulichen Anlagen, sondern 
nur eine Baumassenzahl festgesetzt ist, die durch 3,5 
geteilte höchstzulässige Baumassenzahl, wobei bei einer 
Bruchzahl bis 0,49 abgerundet und bei einer Bruchzahl ab 
0,5 auf ganze Zahlen aufgerundet wird;

 d) auf denen nur Garagen, Stellplätze oder eine Tiefgaragen-
anlage errichtet werden dürfen, die Zahl von einem Vollge-
schoss je Nutzungsebene; 

 e) für die im Bebauungsplan gewerbliche Nutzung ohne Be-
bauung festgesetzt ist, die Zahl von einem Vollgeschoss;

 f) für die im Bebauungsplan industrielle Nutzung ohne Be-
bauung festgesetzt ist, die Zahl von zwei Vollgeschossen;

 g) für die in einem Bebauungsplan weder die Zahl der Voll-
geschosse noch die Höhe der baulichen Anlagen bzw. die 
Baumassenzahl bestimmt ist, der in der näheren Umge-
bung überwiegend festgesetzte und/oder tatsächlich vor-
handene (§ 34 BauGB) Berechnungswert nach lit. a) - c);

2. auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 1 lit. a) bzw. 
lit. d)  g) oder die Höhe der baulichen Anlagen bzw. die 
Baumassenzahl nach Nr. 1 lit. b) bzw. lit. c) überschritten 
wird, die tatsächlich vorhandene Zahl der Vollgeschosse 
bzw. die sich nach der tatsächlich vorhandenen Bebauung 
ergebenden Berechnungswerte nach Nr. 1 lit. b) bzw. lit. 
c);

3. für die kein Bebauungsplan besteht, die aber ganz oder teil-
weise innerhalb des im Zusammenhang bebauten Orts-
teiles liegen (§ 5 Abs. 3 Nr. 3 bis Nr. 5), wenn sie

 a) bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen 
Vollgeschosse,

 b) unbebaut sind, die Zahl der in der näheren Umgebung 
überwiegend vorhandenen Vollgeschosse.

(4) Der sich aus Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 3 ergebende Nut-
zungsfaktor 

 wird vervielfacht mit
 1. 1,5, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich be-

stehenden (§ 34 BauGB) oder durch Bebauungsplan aus-
gewiesenen Wohngebietes (§ 3, § 4 und § 4 a BauNVO), 
Dorfgebietes (§ 5 BauNVO), Mischgebietes (§ 6 BauNVO) 
oder Sondergebietes i. S. von § 10 BauNVO oder ohne 
ausdrückliche Gebietsfestsetzung innerhalb eines Bebau-
ungsplangebietes überwiegend gewerblich oder überwie-
gend in einer der gewerblichen Nutzung ähnlichen Weise 
(z.B. Verwaltungs-, Schul-, Post- und Bahnhofsgebäude, 
Praxen für freie Berufe) genutzt wird;

 2. 2,0, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich 
bestehenden (§ 34 BauGB) oder durch Bebauungsplan 
ausgewiesenen Kerngebietes  (§ 7 BauNVO), Gewerbege-
bietes (§ 8 BauNVO), Industriegebietes (§ 9 BauNVO) oder 
Sondergebietes § 11 BauNVO liegt.

§ 7

Nutzungsfaktoren für Grundstücke mit sonstiger Nutzung

(1) Für die Flächen nach § 5 Abs. 4 gelten als Nutzungsfaktoren 
bei Grundstücken, die

1. aufgrund entsprechender Festsetzungen in einem Be-
bauungsplan nicht baulich oder gewerblich, sondern 
nur in vergleichbarer Weise nutzbar sind (z.B. Fried-
höfe, Sport- und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingär-
ten) oder innerhalb des im Zusammenhang bebauten 
Ortsteils so genutzt werden 0,5,

2. im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen ent-
sprechender Festsetzungen in einem Bebauungsplan 
nur in anderer Weise nutzbar sind (z. B. landwirtschaft-
liche Nutzung), wenn

 a) sie ohne Bebauung sind, bei
  aa) Waldbestand oder wirtschaftlich nutzbaren   

  Wasserflächen 0,0167,
  bb) Nutzung als Grünland, Ackerland oder 
   Gartenland 0,0333,
  cc) gewerblicher Nutzung (z. B. Bodenabbau pp.)  

  1,0,was auch dann gilt, wenn sich auf 
   Teilflächen von ihnen Windkraft- oder 
   selbständige Photovoltaikanlagen befinden,
 b) sie in einer der baulichen oder gewerblichen Nutzung 

vergleichbaren Weise genutzt werden (z. B. Friedhöfe, 
Sport- und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten, 
Campingplätze ohne Bebauung) 0,5
 c) auf ihnen Wohnbebauung, landwirtschaftliche Hof-

stellen einschließlich der auf ihnen im Rahmen der  
landwirtschaftlichen Nutzung betriebene Biogasan- 
lagen oder  landwirtschaftliche Nebengebäude (z.B. 
Feldscheunen) vorhanden sind, für eine Teilflä-
che, die sich rechnerisch aus der Grundfläche der  
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Baulichkeiten geteilt durch die Grundflächenzahl  
0,2 ergibt, 1,0 mit Zuschlägen von je 0,25 für das 
zweite und jedes weitere tatsächlich vorhandene 
Vollgeschoss, für die Restfläche gilt lit. a),

d) sie als Campingplatz genutzt werden und eine Be-
bauung besteht, für eine Teilfläche, die sich rechne-
risch aus der Grundfläche der Baulichkeiten geteilt 
durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt, 1,0 mit Zu-
schlägen von je 0,25 für das zweite und jedes wei-
tere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss, für die 
Restfläche gilt lit. b),

e) auf ihnen außerhalb von landwirtschaftlichen Hof-
stellen Biogasanlagen gewerblich betrieben wer-
den, für eine Teilfläche, die sich rechnerisch aus der 
Grundfläche der Einrichtungen der Biogasanlage 
geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt, 1,5 für 
die Restfläche gilt lit. a),

f) sie gewerblich genutzt und bebaut sind, für eine 
Teilfläche, die sich rechnerisch aus der Grundfläche 
der Baulichkeiten geteilt durch die Grundflächenzahl 
0,2 ergibt, 1,5 mit Zuschlägen von je 0,375 für das 
zweite und jedes weitere tatsächlich vorhandene 
Vollgeschoss, für die Restfläche gilt lit. a),

 g) sie ganz oder teilweise im Geltungsbereich einer 
Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB liegen, für die von 
der Satzung erfassten Teilflächen 
aa) mit Baulichkeiten, die kleinen Handwerks- oder 

Gewerbebetrieben dienen, 1,5, mit Zuschlägen von 
je 0,375 für das zweite und jedes weitere tatsächlich 
vorhandene Vollgeschoss,

bb) mit sonstigen Baulichkeiten 1,0 mit Zuschlägen 
von je 0,25 für das zweite und jedes weitere tatsäch-
lich vorhandene Vollgeschoss,

cc) ohne Bebauung 1,0, für die Restfläche gilt lit. a).
(2) Die Bestimmung des Vollgeschosses richtet sich nach § 6 

Abs. 1.

§ 8

Aufwandsspaltung

Ohne Bindung an eine bestimmte Reihenfolge kann der Straßen-
baubeitrag selbständig erhoben werden für

1. die Kosten des Grunderwerbs der öffentlichen Einrichtung,
2. die Kosten der Freilegung für die Durchführung der Baumaß-

nahme,
3. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung 

der Fahrbahn,
4. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung 

der Radwege oder eines von ihnen,
5. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung 

der Gehwege oder eines von ihnen,
6. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung 

kombinierter Rad- und Gehwege oder eines von ihnen,
7. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung 

der Oberflächenentwässerung der öffentlichen Einrichtung,
8. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung 

der Beleuchtungseinrichtungen der öffentlichen Einrichtung,
9. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung 

der Parkflächen,
10. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung 

des Straßenbegleitgrüns.

§ 9

Entstehung der Beitragspflicht

(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der Beendigung der beitrags-
fähigen Maßnahme.

(2) In den Fällen einer Aufwandsspaltung entsteht die Beitrags-
pflicht mit der Beendigung der Teilmaßnahme, frühestens je-
doch mit dem Ausspruch der Aufwandsspaltung.

(3) Bei der Abrechnung von selbständig nutzbaren Abschnit-
ten entsteht die Beitragspflicht mit der Beendigung der Ab-
schnittsmaßnahme, frühestens jedoch mit dem Abschnittsbil-
dungsbeschluss.

(4) Die in Abs. 1–3 genannten Maßnahmen sind erst dann been-
det, wenn die technischen Arbeiten entsprechend dem von 
dem Klosterflecken aufgestellten Bauprogramm fertiggestellt 
sind und der Aufwand berechenbar ist.

§ 10

Vorausleistungen

Auf die künftige Beitragsschuld können angemessene Voraus-
leistungen verlangt werden, sobald mit der Durchführung der 
Maßnahme begonnen worden ist. Die Vorausleistung ist mit der 
endgültigen Beitragsschuld zu verrechnen, auch wenn der Vor-
ausleistende nicht beitragspflichtig ist.

§ 11

Beitragspflichtige

(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des 
Beitragsbescheides Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das 
Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist anstelle 
des Eigentümers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig.

 Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner; bei 
Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- 
und Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentumsan-
teil beitragspflichtig.

(2) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück, bei 
Bestehen eines Erbbaurechts auf diesem und im Falle von 
Abs. 1 S. 3 Halbsatz 2 auf dem Wohnungs- oder Teileigentum.

§ 12

Beitragsbescheid

Der Beitrag, der auf den einzelnen Beitragspflichtigen entfällt, 
wird durch schriftlichen Bescheid festgesetzt.

§ 13

Fälligkeit

Die nach dieser Satzung erhobenen Beiträge und Vorauslei-
stungen werden einen Monat nach der Bekanntgabe des Be-
scheides fällig.

§ 14

Ablösung

(1) In Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden 
ist, kann die Ablösung durch Vertrag vereinbart werden.

(2) Zur Feststellung des Ablösungsbetrages ist der für die Aus-
maßnahme i. S. von § 1 entstehende Ausbauaufwand an-
hand von bereits vorliegenden Unternehmerrechnungen und 
im übrigen nach dem Ausschreibungsergebnis sowie den 
Kosten für den Ausbau von Teileinrichtungen bei vergleich-
baren öffentlichen Einrichtungen zu ermitteln und nach Maß-
gabe der §§ 4 bis 7 auf die Grundstücke zu verteilen, von 
denen aus die Möglichkeit der Inanspruchnahme der betref-
fenden öffentlichen Einrichtung besteht.

(3) Durch Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitrags-
pflicht endgültig abgegolten.

§ 15

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung vom 14. Dezember 1990 außer Kraft.

Weste, den 16. September 2015
gez. ritzer
Bürgermeister
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Bekanntmachung der Gemeinde Wriedel über den  
Bebauungsplan „Bahnhof Brockhöfe, 1. Teilabschnitt“ 

Der Rat der Gemeinde Wriedel hat in seiner Sitzung am 30. Juli 
2015 den Bebauungsplan „Bahnhof Brockhöfe, 1. Teilabschnitt“ 
als Satzung sowie die dazugehörige Begründung beschlossen. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist im nachstehenden 
Lageplan (unmaßstäblich) mit einer unterbrochenen schwarzen 
Linie gekennzeichnet. Der Vervielfältigungsvermerk liegt vor.

Bekanntmachung der Gemeinde Wriedel über den 
Bebauungsplan „Bahnhof Brockhöfe, 1. Teilabschnitt“ 

Der Rat der Gemeinde Wriedel hat in seiner Sitzung am 30.07.2015 den Bebauungsplan
„Bahnhof  Brockhöfe,  1.  Teilabschnitt“  als  Satzung  sowie  die  dazugehörige  Begründung
beschlossen. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist im nachstehenden Lageplan (unmaßstäblich)
mit  einer  unterbrochenen  schwarzen  Linie  gekennzeichnet.  Der  Vervielfältigungsvermerk
liegt vor. 

Jedermann kann den Bebauungsplan und die Begründung im Gemeindebüro der Gemeinde
Wriedel, Kirchsteig 26, 29565 Wriedel während der allgemeinen Sprechzeiten einsehen und
über deren Inhalt Auskunft verlangen.

Es wird gemäß § 215 Abs. 2 BauGB darauf hingewiesen, dass eine nach § 214 Abs. 1 Nr. 1
bis  3  BauGB in  Verbindung mit  §  214 Abs.  2 a BauGB beachtliche Verletzung der  dort
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs.
2 BauGB in Verbindung mit § 214 Abs. 2 a BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und nach § 214
Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges unbeachtlich werden,
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der
Gemeinde Wriedel unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend
gemacht worden sind. 

Auf  die  Vorschriften  des  § 44  Abs. 3  Sätze 1  und 2  sowie  Abs. 4  BauGB  über  die
Entschädigung von durch diesen Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie
über  die  Fälligkeit  und  das  Erlöschen  entsprechender  Entschädigungsansprüche  wird
hingewiesen. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach
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Abs. 2 a BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
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Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Sätze 1 und 2 sowie Abs. 4 
BauGB über die Entschädigung von durch diesen Bebauungs-
plan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit 
und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche 
wird hingewiesen. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn 
nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in 
dem die in § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB bezeichneten Vermögens-
nachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbei-
geführt wird.

Mit der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Amtsblatt 
des Landkreises Uelzen tritt der Bebauungsplan „Bahnhof Brock-
höfe, 1. Teilabschnitt“ gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.

Wriedel, den 23. September 2015

gez. Werner Harneit
Bürgermeister                                                                              


